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RS OGH 1925/7/28 3Ob606/25,
3Ob30/85 (3Ob37/85)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.07.1925

Norm

AO §47

Rechtssatz

Sonderbegünstigungen im Sinne des § 47 AO müssen nur objektiv geeignet sein, eine ungleichmäßige Behandlung der

Gläubiger herbeizuführen. Auf eine besondere Absicht der Beteiligten kommt es nicht an. Es muß auch keine

besonders nahe zeitliche Beziehung zwischen der Vereinbarung und der Einleitung des Ausgleichsverfahrens

bestehen.
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